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(54)  Gasdruckregler. 

(57)  Gasdruckregler  für  eine  gasbeheizte  Wärme- 
quelle,  mit  einer  Einlaßkammer,  die  über  einen 
von  einen  Ventilkörper  beherrschten  Ventilsitz 
mit  einer  Auslaßkammer  in  Verbindung  steht, 
wobei  der  Ventilkörper  von  einer  Feder  und 
einer  Membrane  beaufschlagt  ist,  deren  eine 
Seite  die  Auslaßkammer  und  deren  andere  Seite 
eine  mit  der  Einlaßkammer  in  Verbindung  ste- 
hende  Steuerkammer  begrenzt,  mit  einem  in 
der  Verbindung  von  der  Steuerkammer  zur  Ein- 
laßkammer  angeordneten  Schaltventil,  und  mit 
einem  weiteren  Ventil,  das  einen  von  einer  Fe- 
der  beaufschlagte  Hilfsmembrane  gesteuerten 
Ventilkörper  aufweist  und  die  Steuerkammer 
nach  Maßgabe  eines  eingestellten  Sollwertes 
für  eine  Leistung  der  Wärmequelle  über  eine 
Steuerleitung  mit  der  Auslaßkammer  verbindet. 
Um  einen  einfachen  Aufbau  eines  solchen  Re- 
glers  zu  ermöglichen,  ist  vorgesehen,  daß  die 
Hilfsmembrane  (15)  von  einer  weiteren  Steuer- 
membrane  (22)  beeinflußt  ist,  die  einerseits  von 
einer  Druckflüssigkeitsquelle  (28,  44)  mit  einem 
steuerbaren  Druck  beaufschlagt  ist. 
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uie  vorliegende  europäische  Palentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

|  j  Alle  Anspruchsgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europaische 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden, 
nämlich  Patentansprüche: 

|  [  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 
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Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzlen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  aer  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind, 

nämlich  Patentansprüche: 
Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen. 
nämlich  Patentansprüche: 



EP  0  433  214  A3 

Europäisches 
Patentamt 

EP  90  71  0035  - B -  
MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Autfassung  dar  Recherchenabletlung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmel- 
dung  nicht  den  Anforderungen  an  die  Eintheitlichtkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfin- 
dungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, nämlich: 

1.  Ansprüche  1-4  :  G a s d r u c k r e g l e r   mit  e i n e r   H i l f s m e m b r a n e .  

2.  Anspruch  5  :  R e g e l v e n t i l   mit  einem  N i e d e r h a l t e r .  
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